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Berufsbezogene Weiterbildung

Ich verpfl ichte mich,

a) alle Ereignisse, welche die Voraussetzungen für die Förderung ändern, sofor t der Arbeiterkammer bekannt zu geben

b) die widmungsgemäße Ver wendung der Förderung nachzuweisen und dem Amt der Kärntner Landesregierung und der
Arbeiterkammer jeder zeit die Überprüfung der widmungsgemäßen Ver wendung der Förderung zu gestatten

c) die erhaltene Förderung in voller Höhe zusätzlich einer Ver zinsung von drei Prozent über dem jeweiligen Diskontsatz
der Oester reichischen Nationalbank zurückzuzahlen, wenn ich über wesentliche Umstände unvollständige oder fal-
sche Angaben gemacht habe, die der Förderung zugrundeliegenden Maßnahmen nicht durchgeführ t wurden bzw. Auf-
wendungen nicht angefallen sind, die Förderung nicht widmungsgemäß ver wendet oder die Förderungsbedingungen
nicht eingehalten wurden, oder, soweit bei der Gewährung der Förderung vorgesehen, Berichte nicht erstattet, Nach-
weise nicht beigebracht oder Überprüfungen nicht ermöglicht wurden. 

Ich bestätige, dass meine Angaben richtig und vollständig sind.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Or t/Datum                                                Unterschrift/AntragstellerIn

Verp f l i ch tungse rk l ä r ung

Bildungsaktivitäten im Jahr 2007 Veranstalter zu leistende eingezahlt 
(Ar t des Kurses) Adresse Beiträge am

Weiterbildung

Haben Sie für die oben angeführ ten Bildungsaktivitäten im Jahr 2007 bereits Zuschüsse von anderen
Institutionen erhalten?

■■■■ Nein     ■■■■ Ja

Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Praktikum für AltenfachbetreuerInnen

Praktikum bei:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Haben Sie im Jahr 2008 während der Zeit des Praktikums Zuschüsse oder Einkünfte erhalten?

■■■■ Nein     ■■■■ Ja

Von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Besondere Hinweise AntragstellerIn



Richtlinien für die Vergabe der Förderung
Im Rahmen des Kärntner Arbeitnehmer- und Weiterbildungsförderungsgesetzes gewähr t das Land Kärnten
finanzielle Unterstützung für ArbeitnehmerInnen und Freie DienstnehmerInnen, die sich berufl ich bei
anerkannten Bildungsträgern weiterbilden. Zuschüsse zu Kursgebühren, Schulgeldern und Fahr tkosten
werden aus Mitteln der Arbeitnehmer förderung finanzier t und von der Arbeiterkammer Kärnten administrier t.

Berufsbezogene Weiterbildung

Kurse zur Hebung der berufl ichen Qualif ikation (auch For tbi ldungsmaßnahmen für Gesundheits- und 
Sozialberufe); Sprach- und EDV Kurse; Meister- und Werkmeisterschulen (auch ganztägig); Bauhandwerker-
schulen (Polierschulen); Vorbereitungskurs zur Meister- oder Konzessionsprüfung; Vorbereitungskurse zur
Lehrabschlussprüfung (kein Selbstbehalt); Vorbereitungslehrgänge für die Berufsreifeprüfung (kein Selbst-
behalt); Fachakademien; EU-For tbi ldungsmaßnahmen

■ Antragstel lerInnen müssen den Hauptwohnsitz in Kärnten haben

■ Das steuerpfl ichtige Einkommen der Antragstel lerInnen dar f die Grenze von € 28.000 l t .  Zif fer 245 
des Jahreslohnzettels nicht überschreiten. 

■ Die Bildungsmaßnahmen müssen nachweisl ich ernsthaft und zielstrebig betrieben werden.

Fö r de r ung  von  We i te rb i l dung

Förderungen werden für Kursgebühren und Schulgelder sowie Fahr tkosten (Staf felung wie beim FKZ)
gewähr t, sofern sie den Betrag von € 180 (Selbstbehalt) übersteigen (gi lt nicht für Lehrl inge).

Der Selbstbehalt von € 180 entfäl lt bei jenen Antragstel lerInnen einmalig, die innerhalb der letzten 
drei Jahre vor Beginn einer For tbi ldungsmaßnahme die Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Er folg
abgelegt haben. 

Der Selbstbehalt wird pro Kalenderjahr nur einmal berücksichtigt. Bei Kurskosten über € 180 und unter 
€ 220 beträgt die Förderung jedenfal ls € 40. Die Höchstförderung pro Antragstel lerIn beträgt für ein
Kalenderjahr max. € 546 .

Fö r de r ung  von  Qua l i f i ka t i on

Es werden auch Qualif ikationsmaßnahmen geförder t, wenn der/die BesucherIn in dieser Zeit über keine
Einnahmen ver fügt. Dazu zählen:

Meister- und Werkmeisterausbildung; Bauhandwerkerschulen (Polierschulen); Qualif ikation zum Kranken-
pflegefachdienst (Schule für Gesundheits- und Krankenpflege).

ArbeitnehmerInnen, die sich aus-, for tbi lden oder höher qualif iz ieren lassen und in dieser Zeit über keiner-
lei Einnahmen ver fügen, erhalten für die Bestreitung des Lebensunterhaltes monatl ich eine Förderung in 
der Höhe von maximal € 546 . Als Nachweis ist ein Versicherungszeitennachweis (36 Dienstmonate inner-
halb der letzten 5 Jahre vor Beginn der Schulungsmaßnahmen) von der Krankenkasse vor zulegen. Bezieher-
Innen geringer Einkünfte unter € 546 monatl ich erhalten als Förderung höchstens den Dif ferenzbetrag
zwischen dem er zielten Monatseinkommen und der festgelegten Höchstförderung.

Bei Bildungsmaßnahmen, die über das Kalenderjahr dauern, werden für die Berechnung der Förderung die
Gesamtkosten für die gesamte Bildungsveranstaltung berücksichtigt.

■ Kursbesuchsbestätigung 2007

■ Einzahlungsbestätigung 2007

■ Jahreslohnzettel 2007

■ Bezugsbestätigung über Arbeitslosengeld, Notstand, Kinderbetreuungsgeld usw.

■ Antragstel lerInnen, die keinerlei Einkünfte hatten, brauchen zusätzl ich einen Nachweis  über
Versicherungszeiten der Krankenkasse.

Fö r de r ungsmaßnahmen

Vorausse t zungen

Fö r de r ungshöhe

E r fo r de r l i che  Un te r l agen



Der AK-Newsletter. Jetzt bestellen:
kae r n t en . a r be i t e r kammer. a t

Praktikum für AltenfachbetreuerInnen (Caritas Abendschule)

Der Zuschuss wird für die Bestreitung des Lebensunterhaltes gewähr t, sofern
der/die Antragstel lerIn innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren vor Beginn der
Schulungsmaßnahme zumindest 36 Versicherungsmonate nachweisen kann.
ArbeitnehmerInnen, die im Rahmen ihrer Ausbildung als AltenfachbetreuerInnen ein
Praktikum absolvieren, dür fen in dieser Zeit über keinerlei Einnahmen ver fügen
bzw. müssen die Einnahmen während der Praktikumszeit nachweisen. 

■ Antragstel lerInnen müssen den Hauptwohnsitz in Kärnten haben

■ Das steuerpfl ichtige Einkommen der Antragstel lerInnen dar f die Grenze von 
€ 28.000 nicht überschreiten. Als steuerpfl ichtiges Einkommen gi lt der unter
Zif fer 245 des Jahreslohnzettels angeführ te Betrag. Bei der Antragstel lung ist 
jeweils das Einkommen des vorangegangenen Kalenderjahres nachzuweisen. 

■ ArbeitnehmerInnen, die ein Praktikum absolvieren und in dieser Zeit über keiner-
lei Einnahmen ver fügen, erhalten für die Bestreitung des Lebensunterhaltes
eine Förderung – entsprechend der Dauer des Praktikums – in der Höhe von
maximal € 546 monatl ich. Als Nachweis ist ein Versicherungszeitennachweis
(36 Dienstmonate innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Schulungs-
maßnahme) der Krankenkasse vor zulegen.

■ Bezieher geringer Einkünfte (unter € 546 monatl ich) erhalten als Förderung
höchstens den Dif ferenzbetrag zwischen dem – während des Praktikums – 
er zielten Einkommen und der festgelegten Höchstförderung.

■ Jahreslohnzettel 2007

■ Bestätigung über das Praktikum (mit Stundenanzahl)

■ Schulbesuchsbestätigung

■ Versicherungszeitennachweis der Krankenkasse

Fö r de r ungsmaßnahmen

Fö r de r ungshöhe

Vo rausse t zungen

E r fo r de r l i che  Un te r l agen

Arbeitnehmer förderung des Landes Kärnten
Das Land Kärnten hat im Jahr 2007 im Rahmen der Arbeitnehmer förderung, 
die von der Arbeiterkammer Kärnten administr ier t wird:

■ 30.600 PendlerInnen mit über 4,7 Mill ionen Euro unterstützt 
■ 2.000 Weiterbildungen mit über 1,3 Mill ionen Euro geförder t 
■ 2.000 Wohnbauzuschüsse mit 1,3 Mill ionen Euro ausbezahlt 
■ 2.100 Lehrlinge mit 630.000 Euro unterstützt
■ 600 AbendschülerInnen und MautpendlerInnen mit 60.000 Euro geförder t

Somit ist die Arbeitnehmer förderung eine wichtige Hilfestellung des Landes für die
Kärntner Bevölkerung. Die AK Kärnten steht für die Förderberatung zur Ver fügung. 

Dr. Jörg Haider, Landeshauptmann                       Günther Goach, AK-Präsident

9021 K lagenfu r t
Bahnhofp la tz  3
Tel .  050 477-2306
Fax 050 477-2310
b i ldung@akktn .a t

9500 V i l lach
Ka iser - Josef -P la tz  1
Tel .  050 477-5100
Fax 050 477-5110

9620 Her magor
Wul fen iap la tz  1
Tel .  050 477-5100
Fax 050 477-5130

9400 Wol fsber g
Spanhe imerst raße 24 -26
Tel .  050 477-5200
Fax 050 477-5210

9800 Sp i t ta l/Drau
Luthers t raße 4
Tel .  050 477-5300
Fax 050 477-5310

9300 St .Ve i t/G lan
Fr iesacher  St raße 3a
Tel .  050 477-5400
Fax 050 477-5410

9100 Vö lker mark t
Her zog -Bernhard -P la tz  11
Tel .  050 477-5500
Fax 050 477-5510 

9560 Fe ldk i r chen
Max -B laha -St raße 1
Tel .  050 477-5600
Fax 050 477-5610

Öf fnungsze i ten:  
Montag b is  Donnerstag 
7.30 –  16.30 Uhr,  
F re i tag 7.30 –  12 Uhr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	Geschlecht: Off
	print: 
	Pendeltage: Off
	zuschuss: Off
	Ort_Datum: 
	Kursart: 
	Veranstalter_Adr: 
	Einzahlungstag: 
	Beitragsleistung: 
	Hinweis: 
	Hinweis1: 
	Praktikum_Adresse: 
	Praktikum_Adresse1: 
	praktikum_bis1: 
	praktikum_bis: 
	praktikum_von1: 
	zuschuss1: Off
	zuschuss_betrag: 
	zuschuss_von1: 
	zuschuss_betrag1: 
	praktikum_von: 
	Zuschuss_von: 
	Kursart1: 
	Veranstalter_Adr1: 
	Beitragsleistung1: 
	Einzahlungstag1: 
	Kursart2: 
	Veranstalter_Adr2: 
	Beitragsleistung2: 
	Einzahlungstag2: 
	Weiterbildung: Off
	Praktikum: Off
	VersNr: 
	GebDat: 
	Familienname_Antragsteller: 
	Vorname_Antragsteller: 
	Strasse_Hauptwohnsitz: 
	PLZ_Hauptwohnsitz: 
	Ort_Hauptwohnsitz: 
	Telefon_Hauptwohnsitz: 
	E-Mail: 
	BerufAntragsteller: 
	DerzeitigeTaetigkeitAntragsteller: 
	Kilometer_Wohnsitz_Bildungsstaette: 
	Lehrvertrag: Off
	Institut: 
	Kontonummer: 
	Bankleitzahl: 


